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Wiener Landtag
Sitzungvom3 .November1933.

Präsident Dr .Neubauer eröffnet um 17 Uhr die Sitzung .Vor
Eingehenin die Tagesordnungteilt der Präsidentmit ,dass der Abg .Reás¬2ent !Notde denJoSee. )mannam16 .Oktobervonder Bundespolizeivérhaftetwordenist .Abg.
Reismannhat andenPräsidentenein Schreibengerichtet ,in demermitteilt ,
dasser nachSchlussdessoz .dem .Parteitagesaufder GassevonPolizeiorga¬

nenverhaftetwordenist . Erist der Meinung ,dassdie VerhaftungdieImmu¬
nität verletzt,undbittet ,das Nötigezu veranlassen .PräsidentDr .
Neubauer setzt fort :Ich will es unterlassen ,die Frage zu untersuchen ,ob
die Polizeiorgane berechtigt waren ,in diesem Falle ein " Ergreifen auffri¬
scherTat "imSinnederBestimmungenderVerfassunganzunehmen,weilessich
ja - selbst wenndie Beshhuldigungzu Rechterhobenwerdenkann- umein
Verbal - Delikthandelt .Sicheraber ist es ,dass die Polizei dieVerfassung
dadurchverletzt hat ,dass sie nicht sofort demPräsidentendesLandtages
die geschehene Verhaftung bekanntgegeben hat ( Hört Hörtrufe ) .Ich werde
deshalbdemHerrnLandeshauptmannvondiesemzweifellosenAusserachtlas¬
senverfassungsgesetzlicherBestimmungendurchPolizeiorganeMitteilung
machenund ihn ersuchen ,in geeigneter Formdas Weitere zuveranlagsen .
Amgestrigen Tageist eine Zuschrift des LandesgerichtesfürStrafsachen
WienI vom30 .Okrober1933 eingelangt ,die die Verständigungvon derVer- ¬
haftungdesHerrnAbgeordnetenReismannam16 .Oktober1933undvondessen
Enthaftungam17 .Oktober1933enthält .DasichdieseZuschriftaufdie
Artikel 57 ,Absatz3 ,und96 der Bundesverfassungberuft ,so soll sieoffen¬
bardieimArtikel57,Absatz3 ,vorgeseheneBekanntgabebedeuten .Sieändert
aber selbstverstöndlich nichts an dem Versäumnis der Polizeibehörde und
gibt nureineIllustration davon ,wiemandie GebotederBundesverfassung
hahdhabt ,die ja verlangt ,dass die Verhaftung"sogleich "bekanntgegeben

wird .
EswirdindieTagesordnungeingegangen .
DieGesetzesvorlagebetreffenddieAbänderungdesGesetzes

vom21 .Dezember1925über die Festsetzungdes AusmmssesvonVerwal-¬
tungsabgabenimBereichedes Landesundder GemeindeWienunddieEinhebungvonAmtstaxenwirdnachdemBerichtedes St . R.Linderin erster undzweiter
Lesungangenommen.

Abg .Wagner( soz .dem )berichtethieraufüberdasErsuchendes
StrafbezirksgerichtesI umZustimmungzur VerfoggungdesLandtagsabg .
Schleifer . Eshandelt sich umfolgendenTatbestand .Am8 .April d .Jahres
wurdebeim Verein der Schützen und Jagdfreunde im IX . BezirknachWaffen
gesucht und tatsächlich auch eine Anzahl von Waffen gefunden ,die wieh
behauptetwird ,demRepublikanischenSchutzbundgehörten .DaAbg .Schleif
Obmann beider Vereine war ,wird seine Verfolgung beantragt .Berichterstatt .

beantragt ,deenErsuchendes Strafbezirksgerichtes keine Folgezugeben .
Abg .Dr .Wernisch( chr .soz . ) bemerkt ,bevor manin dieSache

eingehe ,müssemansich die Person ,umdie es sich handle,etwasnäheran¬
schen .Vornochnicht langer Zeit zirkulierten in den ZeitungenNotizen ,
dass GR .Schleifer vonder zustündigenParte instanz einen Verweiserhal¬
tenhätte .DemgegenüberwurdeaberimAugustd .J .in einerVertrauenmänner-¬
vers ammlungim IX. Bezirlals das Ergebnisder gegenGR .Schleiferge¬
führten Unterauchungdes Untersuchungsausschussesimag ! .
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erklärt ,GR .Schleifer sei glänzend rchabilitiert .Diese Erklärung hat
in Ihren eigenen Reihen eine ausserordentlicheEnnrüstung ausgelöst undder
HerrBürgermeisterwieST. . WeberundverschiedeneIhnerParteininstanzen
wind davon durch verschiedene Zuschriften genauestens infommiert. Diese
aentrüstung ist mehrals vorstandlich ,wennmanerfährt ,wieGR. Schleifer
seinMandatin derschnödestenWeisezudenunlauterstenZweckenmiss¬
brauchthatundmissbraucht.EinigeFällefürvioleundzwarsinddieseFälle
belegt .EinePartei . . hatbereits imJahre1924SchleiforumIntervention
wegenAufnahmein einePflegeschulegebeten .Schleiferverlangtedafür
vonderFraueineZusammenkunftaneinemruhigen ,gemütlichen,einsamenPlatz .
In der ArbeitbüchereiIX . ZimermanngassewurdenachdonAuasageneinerFrau
M .ein Brief mit der Handschriftvorgefunden ,in welchemWohnungenmitPreis¬
angabenBewerbern angetragen wurden .Der Briefist allerdings verschwunden .
Der Familie des seinerzeitigen Finders der sich natürlich an nichta mehrer¬
innern kann ,hat maneine Werkstätte in einemGemeindebauzugewiesenund
einesder Fanilienmitgliederwardie Zeit her umvorübergehendauchin
StellungbeimE .Werk .EinKürschnermeister. . hatnachseinerAeusserung
verschiedenen Fersonen gegenüber seine Wohnung durch einen Gemeinderat

dedIX. Bezirksgegenein Entgeltvonca 6000S erhalten .DieserFalldürfte
auch amtlich festgelegt sein .Eine Schauspielerin hat nach ihreneigenen
Aeusserungendurch Schleifer ihre Wohnungerhalten ,nachdemsie ihmhiefür
als Fraugefällig war .( Lebh .Zwischenfufebei de .Soz .dan . )Ich habedieBe¬
lege bei mir .Ein Theaterdirektor hat über Intervention Schleifers drotz ener¬
gischenPritestesdesArbeterratesdesIX. BezirkseineWohnurzugewiesen
bekommenundzwarangeblichimkünsterischenInteresseOcsterreichs .Tat¬
sahe aber ist ,dass GR .Schleifer in der Folgezeit Verwaltungsrat derTheater¬
gemeinschaftundNutzniessereiner Freiloge geworden ist .Ein Herr Sch .hat
sichverschiedenenPersonengegenübergeäusssert,imGemeindebauPramergasse
seien 3 bis 1 Wohnungenan Parteien nach Geldleistungen an Schleifer verge¬
ben worden .Undondlich ein Fall W .woldertraurigste im SchuldkontoSchleife
Der Mannund die Frau sind arbeitslos ,leben mit 2 Kindern in bitterster Not
und das Unglück wollte es ,dass diese Frau gerade in die Arme des GR .
Schleifergeratenist umInterventionwegeneinerAnstellungdesMannes. . .

Präs .Dr .Neubauor : HerrAbg . ,ich habeSie bisher nichtunter .
brochen ,aberich habedenEindrugk ,dassdas ,wasSiehier vrbringen
nicht im Zusammenhang mit dem Punkt der Tg esordnung stcht ,der jetzt ver¬

handeltwird .WennsolcheVorwürfegegenein MitglieddesHausesbestehen
oder vorgehracht werdenkönnen ,dann ist es doch der beste Weg ,dieseVor¬
würfeder Stelle zur Kenntniszu bringen ,die berufenist ,darübereine
Pfüfunganzustellen .Ich bin aber/der Meinungdasses angezeigt ist ,boi
diesem Punkt der Tagesordnungdasvorzubringen .

Abg. Dr.Wernisch :Dazumöchteich nursagen ,dasswirnach
derAsfdergeführtenUntersuchungkeinVertrauenmehrzur richtigenBe¬

handlungdes Falles haben . GR.Schleifer wirdbei diesemTagesordnungspunkt
imZusammenhangmiteinemDeliktgebracht .DamüssenwirunsseinePerson
dochetwas genaueranschen ,umzu demgestellten AntragStellung zunehmen.
Das ,waa ich vorgebracht habe ,gehört also zurSache .

Präs . Dr .Neubauer : Ichmuss feststollen ,dass ich vonmeiner
Meunungnicht abgehen kann und ich möchteSie sehr bitten ,für dasVorbringe
dieser Beschwerdeden richtigen Wegeinzuschlagen .

Abg. Dr.Wernisch : IchbeugemichdemhohenDiktat ,glaube
aber ,dass die von mir aufgezählten Fälle schon zur Illustration der Per¬
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sönlichkeit des GR .Schleifer schon genügen .Was ich nochvorzubringen
hätte ,würdedas nur nochstärker unterstreichen .Nunsageich :Eineso
gewissenlose ,verantwortüngslosePersönlichkeitwirdObmanneinesge¬
tarnten Waffenvereines und Obmanneiner militantenParteigarde in einer
Zeit wogewissenlose Demagogieschon so unendlich viel Unheilangerich¬
tet hat .( DieSoz .dem. klatschenhier laut Beifall und rufen den Rednerzu :
Jawohl ,das ist gewissenlose Demagogie ! )Es ist unverantwortlich ,dass
in einer solchenZe 'ein solcher MannWaffenverwaltet .Sie müsstenaus
demganzen Tatsachenmaterial die Konsequenzziehen ,dass Sie diesenMann
nicht nur ausliefern ,sondernihn aus IhrenReihenundaus demLandtag
ausstossen . Esist unwürdig ,miteinemsolchenMannhier imHausgemeinsam
zu arbeiten . WennSie die Konsequenzenzu ziehennicht imstandesind ,
dürfen Sie sich nicht wundern ,dass wir unddie berufenenStellen imStaa¬
te zu Ihrer Verwaltungkein Vertrauenhabenkönne: 7 Wir
lehnen den Antrag ab ( Lebh .Beifall . . Chr .soz . )

Abg .Wagnerbenerkt in seinemSchlusswort ,dass dieBemer¬
kungendes Vorrednersnicht zumTagesordnungspunktgehört haben .Dasste¬
nographische Protokoll wird ja demHerrn Lendeshauptmanndie vomVor¬
redner angeführten Fälle zur Kenntnis bringen .Ich kenne von denvor¬
gebrachten Fällen nur den einzigen Fall vomSchauspielhaus ,derals

Konruptionunddergleichen hingestellt wird .Tatsacheist ,dass gemuso wieAbg.
Schleifer auchAngehörigeder chr .soz .Partei vomGemeinderatin dasKu¬
ratorium der Volksoperentsendet wordensind ( HörtHört . d .Soz .dem. )
Auch Mitglieder einer chr . soz .Partei verfügen hie und da über einen

Freisitz odererhalteneinenLogensitzzugesendet,DerBerichterstatter
ersucht ,den vonihmgestellten Antraganzunehmen.

Gemäss dem Antrag des Berichterstatters wird denErsuchen
des Strafbezirksgerichtes Wien I nicht stattgegeben .
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Nunberichtet
AbgeordneterThallerübereineMitteilungdesLandesgerichtes

fürStrafsachenWienI ,betreffenddieVerhaftungdesLandtagsabge-¬
erdnetenEdmundReismann: DieZuschriftdesLandesgerichtesbesagt,
dassAbgeordneterReismann: : c.wegendesVerbrechensnach
§ 65a ,begangendurchdenRuf :Niedermit der Regierung ! ,auf
frischerTatergriffenundverhaftetwordenist .AufGrundderBe-¬
stimmungenüberdieImmunitätstehtesdemLandtagezu ,darüberzu
entscheiden,obdieVerfolgungweitergehenkannodernicht .Das
Immunitätskollegiumhatbeschlossen,demLandtagfolgendenAntragzuunterbreiten :

DerWienerLandtagverlangt,dassdieVerfolgungdesLandtags-¬
abgeordnetenEdmungReismannwegendesVerbrechensnach§65,,lit . a
Strafgesetz,gemäss§134,Absatz5 ,derVerfassungderBundeshaupt-¬
stadtWien(Artikel57 ,Abs. 3,undArtikel96derBundesverfassung)auf
dieDauerderGesetzgebungsperiodedesderzeitigenWienerLandtages
aufgeschobenwird .

AbgeerdneterKunschak( Chr.Soz. )bemerkt,dieserFallsoieiner
derjenigen,dievonjedemAbgeordntenohneUnterschieddesPartei¬
bekenntnissesbedauertwerdenmussgWirlebenineinerZet ,diesich
daringefällt ,dasAnsehender Abgeordnetensystematischherunterzu¬
würdigen,undliderist violfachauchinbreitenKreisendieStimmung
die, ,dassDerjenige,derdasamlautestonundhemmungslosestentut ,
aufdengrösstenBeifallrechnenkann.Esistaberinallenundganz
besondersindenZeiten,indenenwirleben,PflichteinesjedenAbge-¬
ordneten,alleszuunterlassen,wasihnmitdomGesetzinKonfliktzu
bringenvermag.WennjemandpochendaufseineImmunität,sichzuHand-¬
lungenhinreissenlässt ,dieandereStaatsbürgermitschwererStrafe
bedrohen,soheisstdasnichtmutigsoin ,sonderndieImmunität,dioses
oberstoundheiligsteRochteinesAbgeordneten,missbrauchen .DerAbgo-¬
ordnotoReismannhatsichgegendkesenGrundsatzdespaflamentarischen
Lebensontschiedenvergangen.SeineVerhaftungwarnachdarVerfassung
zulässig,denndieVorfassungbesagt,dassdieVerhaftungeinesAbgo-¬
ordnetendannerlaubtist ,wonnerinflagrantibetretenwird.Esist
somitkeinerleiverfassungsmässigesRochtüberhauptundkeinvor-¬
dassungsmässigesRochtdesAbgeordnetenverletztworden ,daherauchkein
Anlassvorliegt,gegendiesenVorgangVerwahrunfeinzulegen.

DiezwoitoFrageistdie ,obderVerhaftungdieBelassunginder
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Haft folgt .Auchdiese Frage ist entschieden .Die Polizoibehördohat
denVerhaftetendemGerichteüberstellt ,unidasGerichthatdieEnt¬
haftungverfügtunddamitdenBestimmungenüberdie ImmunitätderAbge-¬
ordnetenRechnunggetragen .Es liegt also auchhier ein völligeinwand¬
freier Vorgangvor ." : . rDie Frage ,ob die Untersuchunggegenden
AbgeordnetenReismannauf die Dauerder LegislaturperiodediesesLand-¬
tages einzustellen sei ,ist in Wirklichkeit eine Sache ,über die sich

die Juristenauseinanderzusetzenhaben .Solangewirabernichtwissen,
ch die Verfolgung von der Staatsanwaltschaft ,bezw .vom Gericht über¬

hauptfortgesetzt wird ,liegt für unsein Anlass ,irgendeinenBeschluss
zu fassen ,nicht vor ,und daher können wir schon deshalb ,weil die

Beschlussfassungderzeitnichtzeitgemässist ,fürdenAntragnicht
stimmen.(BeifallbeidenCAristl.Soz). )

BerichterstatterThallerstellt in seinemSchlusswortfest ,
dassdasGerichtin seinerZuschriftausdrücklichmitteilt ,dasses
gegendenAbgeordnetenReismannschondie Vorruntersuchungeingeleitet
habe .DasGerichtkannabergegeneinenAbgeordnetenin normalenFällen
keineVoruntersuchungeinleiten ,bevornicht die betreffendegesetz-¬
gebendeKörperschaft“"dieZustimmunggegebenhat .Darauedass
AbgeordneterReismannangeblichauffrischerTatertappt undverhaftet
wurde,leitetdasGerichtdasRechtab ,dieVoruntersuchungainzuleiten,
undes ist nunmehrAufgabedesLandtages,auszusprechen,ober mitder
FortführungdiesserUntersuchungeinverstandennist,odereber nachden
BestimmungenderBundesverfassungundunsererGemeindeverfassungver-¬
langen sell ,dass auf die Dauerder FunktionsperiodediesesLandtages
voneinerweiterenVerfolgungAbstandgenommenwird .

DieFragederAuslieferungeinesAbgeordnotenist keinjuris -¬
tisches Problem ,sondernwar immereine politische Frage .DasImmuni¬
tätskollegiumhatsichniedaraufeingelassen,irgendeinenTatbestand
juristischzuprüfen ,sondernhat "urdieZustimmungoderVerweigerungden Gestirfe

stets nachrein põlitischen Gesichtspunktenentschieden .
WennderAbgeordneteKunschakdasVerhaltenderPolizeiunddes

Gerichtesfürvollkommeneinwandfreihält ,sosei nachderMeinungdes
BerichterstattersgeradedasGegenteilderFall .NachdenBestimmungen
derBundesverfassungundderGemeindeverfassunghatdasGerichtdie
Pflicht ,derbetreffendenKörperschaftvonderVerhaftungeinesAbge-¬
ordnetensofortMitteilungzumachen .Dieses"sofort "hat 14Tagege-¬
dauert( RufebeidenSoz.Dem.ZHört!Hört! )unddiePolizeihatmerk-¬
würdigerweise16StundenzuderFeststellunggebraucht,obderMann,den692
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sie verhaftetunddersichals MitglieddesWienerLandtageslegiti¬
miertbhat ,wirklichderAbgeordneteReismannist .( NeuerlicheLeb¬
hafte Hört !Hörtrufe bei den Soz .Dem. ) .Auchdas Gericht hatacht
Stundengobraucht ,bis es sich überzeugthat ,dass in diesemFalle
keineFluchtverdachtoderetwasAehnlichesvorliegt ,unddaherden
AbgeordnetonausderHaftentlassenhat .EsliegtalsokeinGrund
zueinerbesonderenGenugtuungüberdasVerhalten- olizeiund
Gerichtin diesemFall vorundes ist daheramPlatz ,dassder
Landtagausspreche ,dass hier sowohlPoliz i ,wiedas Gerichtin
einer Art gehandelt haben ,die mit den BestimmungendesGesotzes
sehrstarkin Widerspruchsteht .

DerBerichterstatterbemerktweitergegenüberdemAbgeordneten
Kunschak,dassnachösterreichischemImmunitätsrechtmitAbsichtein
UnterschiedzwischezerLJusserungenundHandlungengemachtwird.
. . .rDer Ruf :Nieder mit der Regierung !ist nichts ande - ¬
res als eineAeusserung.ObderAbgeordnetedieserAeusserungim
LandtagoderaufderStrassegemachthat ,ist imallgemeinengleich,
soweites sichumdasImmunitätsrechthandelt .DieserRugistnichtetwaeineAufreizungzurVerachtungundzumHass,wieesder§65,
lit . averlangt,sonderneinepolitischeKritikunddasRechtzuer¬
köaren,objemandmitderRegierungeinverstandenist odernicht,
mussnichtnureinemAbgeordneten,sondernjedemStaatsbürgerin
diesemStaatezustehen.(LebhafterBeifallbeidenSoz .Dem. )Esist
slsokeinMissbrauchderImmunität,wenneinAbgeordneterNiedermitderRegierungruft : ,sonderneinMissbrauchderöffentlichenGewalt,
wenndiesojomand ,deranderRegierungKritikübt ,dafürindieser
ArtzurVerantwortungzieht .(NeuerlicherlebhafterBeifallbeiden
Soz.Dem. )-AbgeordneterDr.Wernisch(Chr.Soz. )WasistmitdenAnge-¬stelltenderGemeindeWien ?MankanndochnichtdieRechteund
Pflichten der Angestellten einer Verwaltungskörperschaft mitden
Rechtenvergleichen ,die derStaatsbürgerimStaatohat .(Zahlreiche
ZwischenrufebeidenSoz .Dom. ) -AbgoordneterBeisser( Soz. )Werhat
donn :NiedermitBadeni !geschrien ?Ihr wartos ! ' A

822 . T
Wonn wir soweit kämen ,dass auch Abgeordnote

t nicht mohrihro politische Meinungüber dieVerhältnisse
in diesemStaat undüber die Regierungsagenkönnen ,dannhörtsich
wirklichalles auf .DerBerichterstatterbittet nochmals ,denAntrag
dosImmunitätskollegiumsanzunehmen.(BeifallbeidenSoz,Dem).

AbgoordneterKunschak( Chr .Soz . )berichtigttatsächlich ,dass
für ihn die Fortführungder Untersuchungbedeutungslosunddie
WertungdesImmunitätsrechtesdieHauptsacheist .In diesemFalle
hat derLandtagnichtzubeschliesson ,die Untersuchungsoieinzu¬
stellen ,denndamitwürdeersichseinosEntscheidungsrechtosbogeben,
obeinAbgoordneteraufAnsuchendesGerichtesauszuliefernistoder

osegosPorroeaarrene e poa ardoleder
i dep Abstimmung .wi derAntpat nommDieLandtagssltzung hirauf um 6 gChrosson .6437
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